
GERICHT ERSTER INSTANZ 

Wahl eines Kammerpräsidenten 

(2009/C 267/11) 

Nach dem Rücktritt der Kammerpräsidentin Tiili hat das Gericht erster Instanz am 7. Oktober 2009 gemäß 
Art. 7 § 3 und Art. 15 der Verfahrensordnung Frau Wiszniewska-Białecka für die Zeit vom 7. Oktober 
2009 bis zum 31. August 2010 zur Präsidentin der Ersten Kammer mit fünf bzw. drei Richtern gewählt. 

Zuteilung der Richter an die Kammern 

(2009/C 267/12) 

Am 7. Oktober 2009 hat die Vollversammlung des Gerichts erster Instanz nach dem Amtsantritt der Richter 
Kanninen und Schwarcz und der Wahl von Frau Wiszniewska-Białecka zur Präsidentin der Ersten Kammer 
beschlossen, die Entscheidungen der Vollversammlung vom 25. September 2007, vom 8. Juli 2008 und 
vom 17. September 2008 über die Zuteilung der Richter an die Kammern zu ändern. 

Für die Zeit vom 7. Oktober 2009 bis zum 31. August 2010 werden die Richter den Kammern wie folgt 
zugeteilt: 

Erste erweiterte Kammer mit fünf Richtern: 

Kammerpräsidentin Wiszniewska-Białecka, Richter Dehousse, Richterin Jürimäe, Richter Soldevila Fragoso 
und Kanninen. 

Erste Kammer mit drei Richtern: 

Kammerpräsidentin Wiszniewska-Białecka; 
Richter Dehousse; 
Richter Kanninen. 

Zweite erweiterte Kammer mit fünf Richtern: 

Kammerpräsidentin Pelikánová, Richter Dehousse, Richterin Jurimäe, Richter Soldevila Fragoso und Kanni
nen. 

Zweite Kammer mit drei Richtern: 

Kammerpräsidentin Pelikánová; 
Richterin Jurimäe; 
Richter Soldevila Fragoso. 

Dritte erweiterte Kammer mit fünf Richtern: 

Kammerpräsident Azizi, Richterinnen Cremona und Labucka, Richter Frimodt Nielsen und O’Higgins. 

Dritte Kammer mit drei Richtern: 

Kammerpräsident Azizi; 
Richterin Cremona; 
Richter Frimodt Nielsen. 

Vierte erweiterte Kammer mit fünf Richtern: 

Kammerpräsident Czúcz, Richterinnen Cremona und Labucka, Richter Frimodt Nielsen und O’Higgins. 

Vierte Kammer mit drei Richtern: 

Kammerpräsident Czúcz; 
Richterin Labucka; 
Richter O’Higgins. 

Fünfte erweiterte Kammer mit fünf Richtern: 

Kammerpräsident Vilaras, Richter Moavero Milanesi, Prek, Ciucă und Schwarcz.
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